
 

Hygieneregeln der Indoor-Golfanlage 

 
Voraussetzungen zur Nutzung der Indoor-Golfanlage während der Coronapandemie: 
(Stand 11.11.20 – in Absprache mit dem Hofer Ordnungsdienst und dem Golfclub Hof) 
 

• Die Nutzung ist auf max. 2 Personen gleichzeitig begrenzt 
• Nach 1 ½h muss der Raum für 10 Minuten verlassen und durchlüftet werden 
• Die Nutzung ist nur zu Trainingszwecken oder sportlichen Turnieren 

(Freizeitspiele sind nicht genehmigt)  
• Spieler bringen ihre eigenen Golfschläger mit 

Zusätzlich zu den neuen Voraussetzungen gelten alle bisherigen Hygieneregeln :  
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